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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §208 Abs1 lita

EStG 1988 §108c Abs1

EStG 1988 §108c Abs3

EStG 1988 §17 Abs3

EStG 1988 §4 Abs4

EStG 1988 §4 Abs4 Z4

EStG 1988 §4 Abs4 Z4a

EStG 1988 §4 Abs4 Z4b

Rechtssatz

Für die Frage des Entstehens des Abgabenanspruchs iSd § 208 Abs. 1 lit. a BAO ist zu berücksichtigen, dass die

Forschungsprämie (lediglich) geltend gemacht werden kann. Es steht daher in der Disposition des Abgabep>ichtigen,

ob er diesen Anspruch geltend macht oder nicht (oder - nach der hier anwendbaren Rechtslage - alternativ einen

Forschungsfreibetrag nach § 4 Abs. 4 Z 4, 4a oder 4b EStG 1988). Erst diese Geltendmachung des (negativen)

Abgabenanspruches (durch Selbstbemessung) führt zum Entstehen dieses negativen Abgabenanspruches.
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